
  

Beschlusszusammenfassung zur 7. Sitzung des Verbandsgemeinderates 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels vom 03.07.2025

öffentliche Sitzung

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

 
1 Sechste Änderung der 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans im Bereich des 

Bebauungsplans „Am Kabig II“

1. Beratung und Beschlussfassung über die Anhörung eines Sachverständigen

2. Beratung und Beschlussfassung über die Einleitung und Annahme der sechsten 

Änderung der 2. Teilfortschreibung des FNP

3. Beratung und Beschlussfassung über die frühzeitige Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB u. § 4 Abs. 1 BauGB

 
Beschlussvorschlag Rat:

Der Verbandsgemeinderat beschließt über die Änderung des Flächennutzungsplans.
 
Beschlussfassung erfolgt mit 13 Ja-Stimmen, einer Enthaltung sowie 5 Nein-Stimmen.
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt über die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gem. §3 Abs. 1 BauGB u. §4 Abs. 1 BauGB. 
 
Beschlussfassung erfolgt einstimmig.
  
 
3 Nachwahlen Ausschüsse

3.1 Wahl eines Mitgliedes in den Haupt- und Finanzausschuss

 
Der Verbandsgemeinderat wählt Herrn Jan Emanuel einstimmig als Mitglied des Haupt- und 
Finanzausschusses.  
 
3.2 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Werkausschuss
 
Der Verbandsgemeinderat wählt Herrn Jan Emanuel einstimmig als stellvertretendes Mitglied des 
Werkausschusses. 

 

 
4 Beratung und Beschlussfassung über die Eigenständigkeit der Löschgruppe 

Gräfenhausen als Ortswehr

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, dass die Löschgruppe Gräfenhausen ab dem IV. 
Quartal 2025 als eigenständige Feuerwehreinheit geführt werden soll.

 
5 Regionales Zukunftsprogramm – "Regional.Zukunft.Nachhaltig"

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, bei einer Enthaltung, den Zuwendungsantrag 
einzureichen.  
 
 
 
 

 



6 Gigabitausbau im Landkreis Südliche Weinstraße - Aufgabenübertragung des 

geförderten Gigabitausbaus von der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels auf den 
Landkreis Südliche Weinstraße

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Aufgabenübertragung des Gigabitausbaus an den Landkreis
Südliche Weinstraße einstimmig, bei einer Enthaltung. 

 
7 Beratung und Beschlussfassung über die Einführung einer Bezahlkarte nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt mit 16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und einer Enthaltung, in 
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels eine Bezahlkarte nach dem AsylbLG einzuführen und 
erhebt gegen das Besprechungsergebnis zwischen zuständiger Behörde und Delegationsnehmer 
keine Bedenken. 

 
8 Auftragsvergaben
8.1 Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung von mobilen 

Zufahrtsschutzelementen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) -
Sicherheit bei Veranstaltungen

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, im Rahmen der Pilotförderung „Interkommunale 
Zusammenarbeit“ eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden Herxheim, Bad
Bergzabern, Edenkoben, Landau-Land, Maikammer und Offenbach an der Queich sowie der Stadt 
Landau i.d.Pfalz und dem Landkreis Südliche Weinstraße zur Beschaffung von mobilen 
Zufahrtsschutzelementen zu vereinbaren. Die interkommunale Zusammenarbeit soll zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen. 
 
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zur Beschaffung von bis zu 
30 St. mobiler, manuell bedienbarer Fahrzeugsperren im Rahmen der durch die Förderung 
verfügbaren Mittel einstimmig zu, sobald die Fahrzeugsperren zuwendungsunschädlich beschafft 
werden dürfen.

 
8.2 Weitere Auftragsvergaben
8.2.1 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines mobilen Lifts für 

mobilitätseingeschränkte Badegäste

 
Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels beschließt einstimmig:
Die Anschaffung eines mobilen Lifts zur Unterstützung mobilitätseingeschränkter Badegäste im 
Trifelsbad.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Vorliegen und Auswertung der Angebote den Auftrag an den 
wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen. 

 

 

 




